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Antrag 

der Abgeordneten Alexandra Hiersemann, Florian Ritter, Arif Taşdelen, Horst 
Arnold, Inge Aures, Harald Güller, Stefan Schuster, Florian von Brunn, Ruth 
Müller, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Klaus Adelt, Michael Busch, Martina 
Fehlner, Christian Flisek, Volkmar Halbleib, Annette Karl, Natascha Kohnen, 
Doris Rauscher, Markus Rinderspacher, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann SPD 

Medizinische Versorgung von Geflüchteten durch flächendeckende Einführung 
elektronischer Gesundheitskarten sicherstellen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, eine Rahmenvereinbarung zur bayernweiten 
Einführung elektronischer Gesundheitskarten (eGK) und zur Kostenerstattung von 
Krankenbehandlungen mit Leistungsumfang gemäß §§ 4 und 6 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes (AsylbLG) in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen und 
kommunalen Spitzenverbänden im Sinne des § 264 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Fünftes 
Buch (SGB V) auszuarbeiten und abzuschließen. 

 

 

Begründung: 

In Bayern werden ärztliche Behandlungen von leistungsberechtigten Personen nach 
dem AsylbLG bislang gemäß der „Vereinbarung zum Zusammenwirken bei der Durch-
führung der ambulanten ärztlichen Versorgung von Leistungsberechtigten nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Bayerischen Landkreistag und dem Bayerischen 
Städtetag“ abgerechnet. Behandlungsbedürftige Personen müssen demnach einen Be-
handlungsschein bei den Sozialämtern abholen und in der entsprechenden Arztpraxis 
vorlegen. Die Entscheidung, ob eine Behandlung vonnöten ist, wird dabei von den zu-
ständigen Mitarbeitenden der Behörde getroffen. Diese Praxis ist gegenüber den Ge-
flüchteten höchst diskriminierend und entwürdigend. 

Bereits in den vergangenen Jahren hat sich zudem gezeigt, dass diese Regelung mit 
einem hohen bürokratischen Verwaltungsaufwand verbunden ist und sowohl die Be-
troffenen als auch die Kommunen stark belastet. Dies wurde in den letzten Monaten vor 
dem Hintergrund des Ukraine-Krieges erneut besonders sichtbar. Verschiedene Städte 
und Landkreise berichten von einer Überbelastung ihrer Sozialämter, sodass der Aus-
stellung von Behandlungsscheinen nicht mehr zeitnah nachgekommen werden kann. 
Eine Notfallbehandlung kann zwar grundsätzlich auch ohne Behandlungsschein erfol-
gen, aber auch hier zeigen sich aufgrund des enormen Mehrbedarfs zusätzlich erhebli-
che Probleme. Ärztinnen und Ärzte, die ihre Bereitschaft zur Behandlung ohne Behand-
lungsscheine erklären, erfahren dabei in vielen Fällen einen massiven Andrang von Pa-
tientinnen und Patienten, was weder für die Ärztinnen und Ärzte noch für die behand-
lungsbedürftigen Geflüchteten einen haltbaren Zustand darstellt. 

Die grundsätzliche Problematik der Ausstellung von Behandlungsscheinen bleibt dabei 
auch unabhängig vom Ukraine-Krieg bestehen. Der Konflikt hat die Notwendigkeit aber-
mals verdeutlicht, die gängige Praxis in Bayern zu verbessern. Die Einführung einer 
eGK für Geflüchtete stellt dabei einen vielversprechenden Ansatz dar, um entspre-
chende Probleme und Hürden zu überwinden. Mit der Umgestaltung des § 264 Abs. 1 



Drucksache  18/23120 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 2 

 

Satz 2 SGB V wurde bereits die bundesrechtliche Voraussetzung für eine solche Ein-
führung geschaffen. Die Mehrzahl der Bundesländer – darunter unter anderem Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen – haben von 
dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht und auf Basis einer Rahmenvereinbarung 
mit den gesetzlichen Krankenkassen den unbürokratischen Zugang zu medizinischer 
Versorgung durch die Einführung von eGKs sichergestellt. Dieses Vorgehen hat sich in 
der Vergangenheit – qualitativ und wirtschaftlich – bewährt. Um die medizinische Ver-
sorgung Geflüchteter langfristig schnell, unbürokratisch und effizient zu gewährleisten, 
ist eine umgehende Einführung von eGKs auch in Bayern notwendig. Nur so können 
betroffene Geflüchtete sowie Kommunen und ihre entsprechenden Sozialämter dauer-
haft entlastet und ein humanerer Zugang zur Gesundheitsversorgung für Geflüchtete 
geschaffen werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Alexandra Hiersemann, Florian Ritter, Arif Tasdelen 
u.a. SPD 
Drs. 18/23120 

Medizinische Versorgung von Geflüchteten durch flächendeckende Einführung 
elektronischer Gesundheitskarten sicherstellen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Alexandra Hiersemann 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 82. Sitzung am 
23. Juni 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Alexandra Hiersemann, Florian Ritter, Arif Taşdelen, 
Horst Arnold, Inge Aures, Harald Güller, Stefan Schuster, Florian von Brunn, Ruth 
Müller, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Klaus Adelt, Michael Busch, Martina 
Fehlner, Christian Flisek, Volkmar Halbleib, Annette Karl, Natascha Kohnen, 
Doris Rauscher, Markus Rinderspacher, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann SPD 

Drs. 18/23120, 18/23693 

Medizinische Versorgung von Geflüchteten durch flächendeckende Einführung 
elektronischer Gesundheitskarten sicherstellen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Vorab ist über den Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Vielfalt auch an privaten Schu-

len kindbezogen fördern" auf Drucksache 18/22897 gesondert abzustimmen.

Ich rufe die Listennummer 42 der Anlage zur Tagesordnung auf: Antrag der Abgeord-

neten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt und andere und Fraktion (FDP) 

betreffend "Vielfalt auch an privaten Schulen kindbezogen fördern", Drucksa-

che 18/22897.

Der federführende Ausschuss für Bildung und Kultus empfiehlt die Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

Erstens. Satz 1 wird gestrichen. Zweitens. Im neuen Satz 1 wird nach den Wörtern 

"wird aufgefordert" das Wort "schriftlich" eingefügt.

Wer dem Antrag der FDP-Fraktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Das ist 

der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Stimmenthaltungen! – Das sind die AfD-

Fraktion sowie die weiteren fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist dem Antrag ent-

sprochen.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Gegenstimmen? – Keine. Enthal-

tungen? – Das sind die drei anwesenden fraktionslosen Abgeordneten. Damit hat der 

Landtag diese Voten übernommen.
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